
ANFRAGE 

des Abgeordneten Heinz-Christian Strache 
und weiterer Abgeordneter 
an die Bundesministerin für Inneres 
betreffend Schwärzungen im Handbuch zum FPG 

Aufgrund des EuropaiscMn AbkOmmens Otler dia RegelunQ des Personenverk.ehrs Z"Wischen 
den Mitgliedstaaten des Europaratos (Europaisches Personen\ltM'kehl'sabkommenl. 8GBI 
175/1998 idF 8GBI 111 24012002 sowie bilateraler Abkommon ÜbM die Aufhebung des 
V1sumzwanges I(Onnen StaalsangaMnge lolgender europälscf1ef Staaten mit bis zu fOnf Jahren 
abgelaufOMn Rclscp6ssefl nacl1 Öslcrrelch einreisen: Belgier). Frankreich. lillChleostein, 
Luxemburg , Monaco, Niederlande. Portugal, San Marino. Schweiz und Spanioo Deutsche 
Staatsangehörige dürfon mit einem Dis zu einem Jahr abgelaufenen Reisepass oder bis zu 
einem Jahr abgelaufeflen Personalausweis nach Österreich einreisen, 

OriU5taatsangehO~, die Ober ein gültiges Reisedokumsnl 
Platzgröooon keHl weitere! $I~rnpel angebrach t werden k.ann. 
Einreis~ nicht V81W6+gel'i wet'den. Dem Orit"_Ia''''''''9'.hö,~ 

Sollle Gin OnUsta4tsangeh5riger über kein gUitJge.s "Re'lSedckunle!'1 verfügen. kann diesem iSd 
Art 5 Abs 4 ht c) Schangoner Groozkcdcx ausnahmswoiso dennoch die Einreise nach 
OstGrroich aU$ humanito'lron G,Orxlon oder GrOnd$n oos nationalen IntEHoSSOS odor aufgrund 
intmnotionalor VorpfUohtungon (Antrn9 auf inlcl'rmUonekm Schutz IJ:tc.) ge$t\lttet werden. 0<13 
Vorliegen eines humanitären (besonders berOcksichtigungsWÜfdtgen) Gro.,(ies Isl vom 
l uständigen Grenzkontrollorgan im ~all zu ~~~~. 

Ab, 2: In Ö$t€lrreich unterliegen insb jene Fremden d€f Vlsumspfl ict"tt, die Staatsangehörige 
EJIn9s Dfittslaates sind. der in der Liste In Annang I VisumpliichtNO aufgefüM ist 

Nicnt der Visumspflicttt unterliegen FremdEt Iilr 9u1en Aufenthalt 1m Schengen-Raut"n, C1ef 
InsgesfJml df'91 r..10nate.:~ ~rschrertcl dje Staats.angeMrige eines OriUslaales sind, ~er in 
der liste In Anhang 11 V~cht.vO aulgeluhrt wurde. Flir die Zwecke der FrfHZl.igJgkeltsRl 
9f\tbtodet jedoch der 8Mitz: einAr glllbgen Aufemhattskarte bzw OalJ9fallf~mthaltskarte iSd 
Ricf1Uil le 'begünstigten Drittsta3lssngehörig&n (sl~e Definit ion in § 2 Abs 4 Z 11 ) von der 
Visumpftid\t (s1eh0 daZU auch § 651'1 Abs 31 Von der VlSUmpfkhl befreit sind weiters Fremde 
mit F!(JchUlngsstatus und Staatenlose, sofam sie Ober einen Wohnsitz in einem EU-Mitgliedstaat 
verfügen und Inhaber e ines von dlE!s.&m MitgtJedstaal ausgestellten Rei:SeOokuments 
(Konven1ioos- oder frerndenpass) sind. 

Nicht der ViS~Dmchl in Österreich unterliegen des wetteren Fremde, die Ober em gOttJges 
SchengenNistJm (nichl Visum Vrel ) odel langfrJshges nationales Visum 00er einen gü!bgen 
Aufenthaltstit&t eines Schongen-Staates verfügen. Zusätzlich auch !"loch Fremde. d;e während 
einer Zwischenlandung auf einem 6sterrelchiscttem Flugplatz dessen Transitraum oder das 
luftfahrzeug nlcl'll verlassen (Trsnsilr9ts.<:nde - § 28 Abs 1) oder Inhabel eines l aissel.-pas...-.er 
der Vereintert Nationen {§ 9 Abs 4 Z 2 FPG..QV) sind. 

Dor Vlsumpllicht Wird !I~IIIII!!lI!!!!I!!!!II~~~~!IIII.I!!!II!~IIIII!~!I!I~ 
auch dann genuge getan. wenn das gOhlge Visum ~h in einem z:eitltc;h nicht mehr gültigen oder 
invalldiertem Reisedokument befll'ldet. solange lu~tzlich cin gultiges ROlsedokumenl mitgefuhrt 

Gern § 5 BFA-VG obliegt den lPD lJa die VoIlzIehung der Absctlieoong eines Fremden gern 

~:~ FP~:h ~~tD °d~eg~d~:::::tba:~~ji=k~~:~~ (Heimtel$Szortffikat), die 
Rislk.oOOwertung und gcgebenonfalls Anfrage für Eskorten, die Flugbuchuf19 &0'> .. 10 
gegebenenfans die Anfrage betreffend Durchbclördofung. 

Von der LPD isl drl: unminolbate Abschlebul\g (dh Festnahme uod tatsächliche Abschiebung) 

durchzuftitlren. 

Oie bei der Festnahme!Abschiebung erforderliehen ~-\aßnahmen werden seitens des BFA bei 
Übeonlttkmg das Absdliebeauflragcs bekaMI gegeben, Es obliegt der LPO für die Festna~me 
deS Frernd&f'l und die Anwesenheit aller erfordef1ichen Persooon Sorge zu tragen (lnsb 
Dolmetscher. Ar'Lt, besonders geschultes Pe~OI'!a!). So verständigt die lPO euch d~e 
Sichef'Mltsbehördo hins. Beiziehung eif"les Amtsarztes Mr BHs blW. ~ den Magistrats" In 

Krems und WaldhofenlYbbs ( .... 91 § 3 Abs 3}. . , J? 
Mit Eltass ~~eSl;:aJten. d:~ 3UC:h 
Amtsärzte des BMI innerhalb von Osterraich zur Begleitung vom Aohalteort zum p~ WJOO :n 
Problemfällen zur Ermöglichung einer Abschiebung tlomngezogen werden können. Die lPD h~! 
diestalls _ SOWeit aU!'IlliIhmswefsc kein Amtsar.lt gem § 3 Ab. 3 FPG zur vertOgung steht -: rrrit 
de.m BMI, Abteilung 11/3 die BenJitstellul'lQ eines Arztes .zu ~ordi~en (an dem blshengen 

Prozedere tindert sich somit nichts). ~ fJ{V 1.. 
Oie Entscheidung über OUfchffihrung oder Abbruch der Abschiebung (.insb im Hinblick auf Art 2. 
3 und 8 EMRK) OOfegt dem BFA. Oaher ist dio An~nhert einet 1r'Iformierten Vertreters im 
Rahmen der FeSlna.l1me oder dessen Ene«;hbaiKeit wAhrend der gesamten Amtshandlung 

durch das BFA sichorgosloUt ~~ iJ 
Bei beg!eitel&n Abschiebungen I S~O~ Erlass ? ~I'- . • 
betroffend RieMlitlio für die Organisation und DurchfO~tung von Abschtebungen und 
ZurOekweisungen auf dem Luftwege (linien- u::d CharterflOg8) 2.U beachton. 

Zur Verelnfachu"'9 dor Formulare wurde eine (gekürzte) FQnTl des laur.:ettelS in don 
Abschicbcauftrag integriorL 

Um die verschjod~~ MOg(~hkehen der Abschtobuog (Einzel. Charter. Landwog, luftweg, aus 
der Schubhaft btw vom freien Fuß) darzustellen. wurden mehrere visuellen BI:Isct'lrthbungen (in 

diesen Konstellationen) erstellt. 
~.{ ~ ; ;~t 

Beschrolbunoen bestehen tar 
Absöhiebung l Uftwe9 auSO;1eflommoo Schubhaft 

• Abschiebung Luftw9g $chubhCIft 
• Ab$Ghiebung landweg ausgenommon Scbubhaft 
• Abschi-ebung landwog Schubhaf"! 

Bel Abschiebungen vom gchnderem Mittel (Anordnung gern § 77 Abs 5 FPG) Isl wie im Prozuss 
Absdllebung LuftwaglLarnh..-eg ausgenommen Schubhaft vorzugehen . Das 8FA hat den 
Absctllebtr und Festrlflhmeauf\mg gemeinsam mit der Anordnung gem § 77 Abs 5 FPG zur 
Au~tolgung ur. den Betroffenen %\.1 otxtrmittel" 

Oie Abschlebun9 unmittelbar fl<.'lch Ende der Strafhaft ist ebenso nach dem Prozess 
Abschiebung Luftwegll.andweg ausgenommen Schubhan: vorzugehen. 

,,., 

~aenpo!izellI~ !ioI=","''''''''''''''--_ ___ ___________ --''''''''==''''''''' 

a) humaniUifa Gründe. Grunden ces natlonalen lntere5ses oder IntemationaSe 
Verpflichlungen (;wm BoIspiEtI wenn eine Person um Asyl ersl.lChl oder and&fW9Hig 
inten'letionakl-n Schutl benötigt); 

b) wenn eine Persorl. die nidlt im Besitz eines VISUms 1St, dll~ Kriterien fOr die 
Vlsumerteilung an der Grenz.e erfüUt. 

Eine Zuriickweisung ISd Abs 2 ist jedoch dann nichl mehl"" zulässig. wann SICh der Fremde nicht 
mehr im Grenz.kontrollboreid'l iSd § 1 GrekoG befindet. Nach 7 Gtol\oG bildet an der 
landgrenzc oer im Inland iMfl&rl'lb1b von 10 km Im Umkreis der t 9Blegena 
Bered1 don Grenzk;ontrolfbereich; im Eisenbahnverk9hr in das 
Bu"oo&gebiet verlaufenden G16lskOrpet saml sonSlIgen Ei","",,,,,,,.n .. gen"tit •• f!'1o,,,,,,'ichen 
Ausmalt bei Flugplatze" und Häfen dergesamto Flugplatz O(1er Hafefl . 

Besonderer Hinweise für die Exekutive \,,( 

Bol der Zur{)~sung handelt &$ si(:/, um eine Maßnahme der verwaJtungsb9h6rdfichen 
&fohls- urld ZW~9!!W81t. der kein lormal1siertos Verwaltvngsvsrfahr&n VOf9ngehl . Um die 
I.fIMirkungsverpffitlJ!. remden clrJutlich zu machen, wurde in Abs 3 di6 

e~" G:::.'~;'ro:,:;-V;~~~7.,::Oic"~;~:'.~;.~;b~~U':'lg9 verpfliChtet I Sachverhalt 
ZU madlen. Werdton dem Fremden konkrete 

worlen. bedaff die$ emen begriindctfJn .,A"m"95·~hr. 
ffene nach den Regefn der Beweis4lsrumkGhr zu entkrMlen Mt. 

Im Fa~ ;Jri'or ZUf'(if;;(wfIisung eines Ff8md(Jn, der In OSlerreicn niCht der VistJmspt1ichf 
untertf&gt, '·~te <Jit6 VOIschrlfren des § 73 Ober die besondere 88willigungspflkJIt l lU Eint-e1S6 
w6hrend einefleitraumes von achtzehn Monaten nach einer ZurOckWeisung (lem § 41 Abs ') Z 
4 und 6. Die ersIChtlich fj6mIJcMe ZurOcKwe;sunp solJ In diesem Fall der Verlretungsbehörde als 
Ansatzpunkl zur Erteffung 00' besonderen Bewilligung dienen. 

" 
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Die hier abgebildeten Seiten sind die Seiten 52, 95, 198 und 227 aus dem Handbuch 
zum FPG. Diese Seiten sind nur exemplarisch entnommen, Schwärzungen gibt es 
bedeutend mehr im Handbuch, wobei die Schwärzungen von Namen der "Bearbeiter" 
hier nicht hinterfragt werden! 

In diesem Zusammenhang richten die unterfertigenden Abgeordneten an die Bun­
desministerin für Inneres folgende 

ANFRAGE 

1. Warum wurden im Handbuch zum FPG Seiten oder Textteile geschwärzt? 

2. Warum wurde ein ganzes Kapitel geschwärzt (Seite 225 ff)? 

3. Warum wurde auf Seite 95 bei der Aufzählung lit. "a)" geschwärzt? 

4. Warum wurden zum Beispiel auf Seite 198 die Geschäftszahlen der Erlässe 
geschwärzt? 

5. Warum werden Textteile mitten in einem Satz geschwärzt wie zum Beispiel 
auf Seite 52? 
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